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Merſeburgiſche Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

7 Achtzehnter Jahrgang. Mittwoch den 12. Juni.

Bekanntmachung.Die Königliche Hochlöbliche Regierung hat in dem 7. Stück des diesjährigen Amts
blatts belobigend anerkannt, daß die Schützengeſellſchaft zu Merſeburg und Lützen ihre
Schießſtände der Landwehr während der Schießübungen freiwillig überlaſſen habe, und daß
der Herr Bürgermeiſter von Boſe in Lützen Schießbuden habe erbauen laſſen und den Uebun-
gen jederzeit beiwohne.

Aber nicht allein die Vorgenannten verdienen in der angegebenen Beziehung Anerken
nung, ſondern es verdienen dieſelbe auch die Gemeinden Schladebach und Corbetha, ſo wie
e e Kufs in Lützen, welche die Schieß Gewehre unentgeldlich holten und wieder
ortſchafften.
Merſeburg, den 31. Mai 1844. Der Königl. Landrath Gr. v. Keller.

(685) Thüringiſche Eiſenbahn.
Nachdem über die nunmehrige Ausführung des Baues der Thüringiſchen Eiſenbahn von

Halle über Weimar und Gotha bis Eiſenach und eventuell bis an die Kurheſſiſche Grenze
zwiſchen den betheiligten drei hohen Staatsregierungen von Preußen, Sachſen Weimar-Ei-ſenech und Sachſen- Coburg und Gotha unter dem 19. April c. ein Staatsvertrag verein

bart und das Statut für dieſe Eiſenbahn feſtgeſetzt worden iſt, bringen wir in erhaltener
Ermächtigung vorläufig die nachſtehenden beiden Paragraphen des gedachten Statuts zur

öffentlichen Kenntniß.
g. 60.Da die 67,500 Privat-Actien (F. 65) bis auf 16,250 Stück bereits vertheilt ſind,

hierauf aber, bei der durch den Ausſchuß (F. 59.) veranlaßten weiteren Zeichnung eine ſo
hohe Summe angemeldet worden iſt, daß eine Vertheilung der 16,250 Actien pro rata nicht

ſtattfinden kann, ſo ſoll die Vertheilung in der Weiſe eintreten, daß die Zeichner
von 1 bis 5 Aectien Eine Actie,
von 6 bis 10 Aetien Zwei Aetien,
von mehr als 10 Actien Drei Actien erhalten.

Die hierbei noch übrig bleibenden Actien, deren T rin Vertheilung nicht möglich iſt,
ſind von dem Ausſchuſſe (F. 59.) oder von derſchaf ß irection (F. 62.) zum Beſten der Geſellaft zu veräußern.

61.Von dem Ausſchuſſe (8. 59.) iſt ſoſen, ſofern es nicht bereits geſchehen, eine Einzah

lung im Betrage von Zehn Thalern auf jede Privat Actie (J. 6.) auszuſchreiben 14.)
und einzuziehen. Die Einzahlungen ſind nach den von dem Ausſchuſſe zu treffenden nähe
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ren Beſtimmungen zu leiſten und es werden die eingezahlten Beträge bis zur erfolgten
Einſetzung der Direction (F. 62.) bei den Magiſträten der an der Bahnlinie gelegenen
Städte oder bei ſonſtigen Behörden ſicher niedergelegt. Jedem Actienzeichner wird über die
Einzahlung auf ſämmtliche ihm zugetheilten Actien Eine Quittung ertheilt, welche bei der
zweiten Einzahlung gegen Einen Quittungsbogen (8. 13.) ausgetauſcht wird.

Wer die ausgeſchriebene erſte Einzahlung auf ſämmtliche ihm zugetheilten Aetien nicht
vollſtändig leiſtet, kann von dem Ausſchuſſe, oder nach Einſetzung der Direction, von dieſer
ſofort ſeines Anrechts verluſtig erklärt werden.

Demgemäß fordern wir alle Diejenigen, welche Actien zu dieſem Unternehmen gezeich-
net haben, hierdurch auf: Die erſte Einzahlung von 10 Prozent auf Höhe des ih-
nen zuſtändigen Actien- Betrages in der Zeit vom 23. bis 29. Juni d. J. Nachmittags 4
Uhr bei Verluſt ihres Anrechts in den Städten Halle, Merſeburg, Weißenfels, Naumburg,
Apolda, Weimar, Erfurt, Gotha, Eiſenach, bei denjenigen Perſonen, wo ſie ihre Zeichnun-
gen bewirkt haben gegen eine von dem proviſoriſchen Ausſchuſſe ausgeſtellte gedruckte Jn-
terimsquittung baar zu leiſten.

Sogleich nach erfolgter Publikation des Staatsvertrags und des Statuts wird die erſte
General Verſammlung der Actionäre ausgeſchrieben werden.“

Gotha, den 28. Mai 1844.
Der proviſoriſche Ausſchuß fur die Thüringiſche Eiſenbahn -Geſillſchaft.

von Groß. Gr. Keller. K. Herrmann. Wagner. von Brandt.
M. Gabler. Jacob. Schönermark. J. Geißler. Nulandt. Raſch.
Wucherer. Voelcker. Henneberg. Arnoldi. Heyland. Graef. Bohr.

C. Batſch. E. Dettelt.
K. G. Haſe.

Mit Bezug auf vorſtehende Bekanntmachung bemerken wir daß derſelben zu Folge
hier in Merſeburg die erſten Einzahlungen bei Herren Gebrüder Nulandt in den Tagen
vom 23. bis 29. Juni geleiſtet werden müſſen.

Gaertner.A. Wiedemann. B. J. Voigt.
derruflich verfallen.

Merſeburg, den 31. Mai 1844.
Die hieſigen Mitglieder des proviſoriſchen Ausſchuſſes fur die Thüringiſche

Eiſenbahn- Geſellſchaft.
Graf von Keller. Nulandt.

Wer nicht in genannter Zeit die Einzah-
lung leiſtet, deſſen Anrecht auf die betreffenden Actien iſt nach höherer Beſtimmung unwi-

Alterthümliches.
Auf den in dem hieſigen Kloſterhofe ausge

grabenen ſteinernen Sarg nebſt Gebeinen und
eiſernen Ringen, welcher vorläufig in der hieſi-
gen Domkirche aufbewahrt worden iſt, dürfte
nachſtehender Auszug aus Joh. Vulpiusſens
Merſeb. Chronik Cap. IV. Bezug haben

Eine Jungfrau, genannt Theodiea, welche
zur Zeit Biſchof Wernheri aus der Fremde her
kommend, ſich zu Merſeburg bei armen Leuten in
der Altenburg zur Herberge begeben, die das ge
meine Volk genannt Jungfrau Eudiea, erlangte
durch Bitte, daß ihr vergönnt worden am
Kloſter St. Petri hinter der Kirche gegen Mitter
nacht in einen Winkel auf dem altenKirchhofe eine

kleine Hütte von Steinen, Erde und Raſen zu
bauen, nach deren Vollendung ſie darinnen ein
geiſtlich, ſtrenge züchtig, gottfürchtiges und ſtil-
les Leben geführet, den Gottesdienſt in der Dom-
kirche und Kloſterkirche ſehr fleißig beſuchet, und
ſo viel gefaſtet, daß ſie ganz ſchwach. und mager
worden Um den bloßen Leib hatte ſie ein eiſern
Gürtel, auch an den Armen und Beinen auf
der bloßen Haut eiſerne Ringe getragen nach
ihrem Tode ward ſie im Kloſter St. Petri im
Mittel der Kirch- Halle unter einem breiten
Grabe- Steine beigeſetzt. Dieſe Theodica wird
von etlichen für Kaiſer Heinrich IV. Schweſter
Tochter gehalten, deren Vater der vertriebene
König Salomon in Hungern, ſo anno 1073
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das Hungerland mit den Rücken anſehen mußte,
nach deſſen Tode ſie anhero ins Elend gezogen
und bis an ihr Ende ſich unbekannt gehalten hat.
Andere wollen ſie ſei des Königs Rudolphi,
Herzogs von Schwaben (nehml. des, dem in derGroßen Schlacht bei Hohenmölſen und Grunag

die Hand abgehauen, und in hieſiger Domkirche
begraben iſt), Tochter geweſen deren Mutter
war auch eine Schweſter Heinrich des IV. die
hat ſich nach ihres Vaters Tode anhero begeben,
ihr Leben bei des Vaters Begräbniß zu zuübrin
gen, und iſt eine Leyen Schweſter des Kloſters
St. Petri worden, welche auf Biſchof Wernhers
Verordnung die Mönche mit Eſſen, Trinken
und nothdürftiger Kleidung, bis an ihren Tod
haben verſorgen müſſen e.

Homonyme.
Bald bin ich klein, und mache nun

In unbedeutender Figur
Ein Stück von einem Ganzen aus
Bald bin ich groß auch von Statuxr,
Ja, größer oft als manches Haus.
Dann berg' ich wohl von jenen Kleinen
Ein ſtattlich Heer ich könnte nie
Das Eigenthum der lieben Meinen
Gehörig ſichern ohne ſie.

Auflöſung des Logogryphs im vorigen Stück:
Eichel. Leiche

J CJICC-A

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachm. Herr Cand. Böhme,
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreichz

Nachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)

Dom. Geboren: dem Privatſecretair Bleeſer ein
Sohn.

Stadt. Geboren: dem Gaſtgeber zum halben Mond
Nette ein Sohn dem Schuhmachermeiſter Ackermann eine
Tochter. Getrauet: der herrſchaftliche Kunſtgärtner

Büſchel zu Paſſendorf mit Jgfr. J. Ch. F. Sander von
hier der Expedient Wächter mit Jgfr. J. S. C. F. Sie-
bigke von hier. Geſtorben: die Ehefrau des Factors
Dietze, im 34. Jahre, an. Bruſtkrankheit der hinterl. 3te
Sohn des Oeconomen Schatz, im 3. Jahre, am Nervenfieber.

Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Müller
eine Tochter.

Altenburg. Geboren: dem Einwohner und Schuh
machergeſellen Krauſe eine Tochter.

Kirchennachr. von Lützen Mai.
Geboren: einer ledigen Perſon ein Sohn dem Bürg.

und Scheerenſchleifer Rößler ein Sohn dem Bürg. und
Einw. Rehnitz ein Sohn einer ledigen Perſon ein Sohn
dem Einw. Bühling ein Sohn (todtgeb.) dem Bäckermſtr.
Heimer ein Sohn dem Handarb. Krümmich ein Sohn
dem Buchbindermſtr. Reyning eine Tochter dem Einw.
Hofmann eine Tochter. Getrauet: der Dienſtknecht
Schiedt mit Johanne Erdm. Ulrich von hier. Geſtor-
ben: der Handarb. Koch, 50 Jahr alt, am Schlag der
Bürg. und Einw. Beyer, 66 Jahr alt, an Unterleibskrank-
heit der Penſionär Koch, 53 Jahr 3 Mon. alt, an Ver
zehrung der jüngſte Sohn des Maurermſtrs. Schauer,
1 J. 4 M. 10 T. alt, an Gehirnkrämpfen der jüngſte
Zwillingsſohn des Schuhmachermſtrs. Dingeldein, 2 Mon.
alt, an Krämpfen.

Kirchennachr. von Lauchſtädt Mai.
Geboren: einer ledigen Perſon ein Sohn dem Einw.

und Zimmergeſellen J. A. Heine ein Sohn dem Einw.
und Schneidermeiſter Heue eine Tochter einer ledigen Per-
ſon eine Tochter. Geſtorben: die einzige Tochter des
Einw. und Zimmermeiſters Hieronymus, im 1. Jahre, an
Zahnen.

Kirchennachr. von Schkeuditz Mai.
Geboren: dem Zimmergeſellen Lindenhahn eine Toch

ter dem Schuhmachermſtr. Ohme eine Tochter einer le-
digen Perſon Zwillingsſöhne (wovon der erſtgeb. todt)
dem Schuhmachermſtr. Oberreich ein Sohn dem Manrer-
geſellen Siebert ein Sohn dem Schuhmachermſtr. Rötting
ein Sohn dem Buchbindermſtr. Kielhorn ein Sohn.
Getrauet: der Einwohnex Bindernagel von Weßmar mit
J. M. F. Müller von hier der Einwohner Mittag mit
C. F. Pfeil der Seilermſtr. Franke von hier mit Jgfr.
E. H. M. Franke von Eisleben der Gutsbeſitzer Voigt
von Taucha mit Jgfr. M. R. A. Jeßnitzer von hier.
Geſtorben: ein Sohn des Mehlhändkers Gärtner, im
5. Jahre die hinterl. Wittwe des Bäckermſtrs. Kramer
von Schwätz, im 67. Jahre ein Sohn des Schenkwirths
Gentzſch, 2 Jahr alt ein Sohn des Rathskellerwirths
Schäfer, im 4 Mon. die Ehefrau des Schuhmachermſtrs.
Rötting, im 29. Jahre.

Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf.

Weizen 1 18 9] bis 1 25Roggen 3 9] bis 1 S 9
Thür. ſar. f. P. Thlr. ſſgr.

Gerſte 274 6 bis 4Hafer 16 31 bis 20
I

S
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Bekanntmachungen.(714) Bekanntmachung. Das von den ſtädtiſchen Behörden neu entworfene,
von der Königl. Regierung genehmigte Regulativ über die Hundeſteuer in re Stadt,
wird nachſtehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit dem Bemerken, daß auch noch in
jedes Wohnhaus ein Druck Exemplar abgeliefert werden wird. Wir machen nur noch be
ſonders darauf aufmerkſam, daß alle Hunde, welche in hieſiger Stadt gehalten werden, die
ſteuerfreien und ſteuerpflichtigen, in den letzten 14 Tagen vor dem 1. Juli d. J., an wel
chem Tage das neue Regulativ in Wirkſamkeit tritt, im Polizei Büreau gemeldet werden
müſſen. Merſeburg, den 6. Juni 1844.

Der M a 9 i ſt r a t.
Neues Negulativdie Hundeſteuer in der Stadt Merſeburg betreffend.

Die in dem Regulative vom 10. Auguſt 1835 über die Einführung der Hundeſteuer in der
Stadt Merſeburg enthaltenen Vorſchriften haben ſich zur Erreichung des Zweckes als unzu
länglich erwieſen. Es werden daher, unter Wiederaufhebung jenes Regulativs, über die
Ausführung der Hundeſteuer in hieſiger Stadt mit Genehmigung der Königl. Regierung
folgende auf die Allerhöchſte Cabinets Ordre vom 29. April 1829 (Amtsblatt S. 225.)
und ſonſtige Vorſchriften ſich gründende Beſtimmungen getroffen.

1. Für jeden im Bereiche des hieſigen Stadtbezirks lebenden, nicht mehr ſaugenden
Hund zahlt der Beſitzer deſſelben eine jährliche Steuer von zwei Thalern. Die Steuer wird
halbjährig mit Einem Thaler praenumerando zur Stadtkaſſe entrichtet.

g. 2. Beſitzer ſolcher Hunde, welche entweder zur Bewachung oder zum Gewerbe unent-
behrlich ſind, bleiben von der Steuer frei.

g. 3. Zu den ſteuerfreien gehören
1) wegen der Bewachung für jeden hieſigen Hausbeſitzer oder Miether eines ganzeu

Hauſes ein Kettenhund. Derſelbe muß indeß wenigſtens den Tag über in den Som-
mermonaten bis Abends 10 Uhr, in den Wintermonaten aber bis zum Eintritt der
Dunkelheit ſtets an der Kette liegen und darf niemals auf die Straße kommen.
Jeder einzelne Uebertretungs- Fall wird mit einer Polizeiſtrafe von Einem Thaler
geahndet. Entſchuldigungen, daß der Hund ſich losgeriſſen habe u. ſ. w. müſſen
durchaus unberückſichtigt bleiben.

2) wegen des Gewerbes:
a) die Hunde der eigentlichen Forſtſchutzbeamten
b) die Hunde der Hirten
c) die Hunde der Flurſchützen und Feldhüter;

die Hunde der Hüter von Obſtplantagen, jedoch die letztern und die Hunde der Feld
hüter nur während der Zeit des Hütens und nur ſo, daß die Hunde nicht mit in
die Stadt gebracht werden dürfen;

e) die Hunde, welche zum Zweck eines Gewerbes, von welchem der Beſitzer Gewerbe-
ſteuer entrichtet, Karren oder Wagen ziehen.

Sollte ein Hund welcher des Gewerbes wegen ſteuerfrei gehalten wird, frei und ohneAufſicht in der Stadt umherlaufen, ſo wird der Veſiher mit der im 9. beſtimmten Poli-

zeiſtrafe von Einem Thaler belegt.
g. 4. Den Beſitzern größerer und offener Gehöfte kann, nach Entſcheidung der ſtädtiſchen

Behörden und in höherer Jnſtanz nach der der Königl. Regierung, das Halten auch mehrer
Kettenhunde unter den im Z. 3. Num. 1. angegebenen Bedingungen zugeſtanden werden.

g. 5. Alle Hunde, welche in hieſiger Stadt gehalten werden, die zu verſteuernden ſowohl,
als die ſteuerfreien, müſſen in den letzten 14 Tagen vor dem 1. Juli 1844, an welchem Tage
das gegenwärtige Regulativ Giltigkeit erlangt, im Polizei Büreau gemeldet werden.
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Wer ſich ſpäter einen Hund anſchafft, hat denſelben ſpäteſtens 8 Tage nach der Anſchaf-

fung im Polizei Büreau anzumelden und zugleich für den zu verſteuernden Hund die halb
jährige Steuer für das laufende Semeſter zu erlegen.

J. 6. Die nicht geſchehene Anmeldung eines ſteuerpflichtigen Hundes wird mit dem dreifa
chen Betrage des einjährigen Steuerſatzes, die Nichtanmeldung eines ſteuerfreien Hundes aber
mit Einem Thaler beſtraft. Jm Falle des Unvermögens tritt Verluſt des Hundes ein, auch
dann, wenn die Steuer nicht bezahlt und durch Zwangsmittel nicht erlangt wird.

8.7. Diejenigen Hunde, welche verſteuert und zum Betrieb eines Gewerbes ſteuerfrei zuge
ſtanden werden, ſind mit einem Halsbande zu verſehen und auf demſelben der Name und
die Hausnummer des Beſitzers deutlich zu bezeichnen. Außerdem muß an dieſem Halsbande
re g Buüreat zu löſendes Zeichen mit der betreffenden Nummer des Hunderegiſters
efeſtigt werden.

J. 8. Dieſe Zeichen werden den Beſitzern verſteuerter Hunde unentgeldlich, den Beſitzern der
jenigen Hunde aber, welche des Gewerbes wegen von der Steuer frei ſind, gegen Entrichtung
der Anſchaffungskoſten verabreicht. Gehen die Zeichen verloren, ſo müſſen von den Beſitzern
beider Arten von Hunden neue Zeichen gegen Entrichtung jener Entſchädigung gelöſt werden.g. 9. Hunde, welche ohne Halsband und ohne Feichen auf der Straße umherlaufen, wer

den weggefangen. Die Beſitzer derſelben müſſen nach der Bekanntmachung vom 9. Februar
1827 (A. B. S. 48.) für jeden weggefangenen Hund 15 Sgr. Fangegeld entrichten. Sind
die Hunde ſteuerpflichtig, aber unverſteuert, ſo werden die Beſitzer noch außerdem nach Be
ſchaffenheit der Umſtände, mit dem dreifachen Betrage der Jahresſteuer (cfr. S. 6.), oder
wenn die Hunde ſteuerfrei ſind, mit einer Polizeiſtrafe von Einem Thaler beſtraft.

J. 10. Die Abſchaffung der Hunde muß im Polizei-Büreau immer ſofort angezeigt werden.
Wird dieſe Anzeige unterlaſſen ſo müſſen die Beſitzer zu verſteuernder Hunde die Steuer
bis zur Abmeldung fortzahlen. Die Beſitzer ſteuerfreier Hunde dagegen werden mit einer
Polizeiſtrafe von Einem Thaler belegt.

11. Durch die Hundeſteuer wird in den über das Halten und Herumlaufen der Hunde be
ſtehenden Polizeivorſchriften Nichts geändert. Es wird hierbei auf die Amtsblatt Verord
nung vom 20. März 1843 (Seite 56. und folgende) hingewieſen. Jnsbeſondere iſt der
Magiſtrat berechtigt, die ſofortige Abſchaffung böſer Hunde zu verfügen.

J. 12. Das nächtliche Ausſchließen der Hunde aus den Häuſern wird in jedem einzel-
nen Falle mit einer Polizeiſtrafe von Einem Thaler belegt.

g. 13. Allen nach dieſem Regulative zu verfügenden Geldſtrafen kann für den Fall
des Unvermögens verhältnißmäßiges Gefänguiß ſubſtituirt werden.

J. 14. Der Ertrag der Hundeſteuer und die Strafen fließen zur Armenkaſſe. Wegen der
Steuer und Strafen der aktiven Militairperſonen bewendet es bei dem 8. 7. der Cabinets-
Ordre vom 29. April 1829.

g. 15. Von allen Hundeſteuer-Strafen, die wirklich eingehen, wird dem Denuneianten
der dritte Theil bewilligt. Merſeburg am 19. Mai 1844.

Der Magiſtrat und die Stadtverordneten -Verſammlung.
Vorſtehendes Regulativ wird hierdurch beſtätigt.

Merſeburg, den I. Juni 1844.
Königl. Preuß. Regierung, Abtheilung des Jnnern.

(715) Obſtverpachtung. Die diesjährige Obſtnutzung der Kommunal Aunpflan-
zung vor dem Klaußenthore ſoll verpachtet werden, und iſt zur Abgabe der Gebote darauf

Montag der 17. Juni d. J. Vormittag 11 Uhr
zum Termin anberaumt, welcher in unſerem Seceretariate abgehalten wird.

Merſeburg den 8. Juni 1844.
D e r Mag i ſt r a t.



200

(708) Gefunden. Es ſind gefunden
im April d. Js. ein ſilberner Theelöffel auf dem Felde am Chauſſeehauſe bei Schkopau,

2) im März d. Js. im langen Graben an der Dammühle 17 Riegel Seife.
Die Eigenthümer haben binnen ſpäteſtens 4 Wochen bei Verluſt ihres Anrechts daſſelbe

bei uns anzumelden.
Merſeburg, den 5. Juni 1844.

Königl. Preuß. Land- und Stadtgericht.
(707) Gaſthofs- Verpachtung. Zur Verpachtung des zu Bruchdorf an der

Chauſſee zwiſchen Halle und Leipzig belegenen Gaſthofs, worin ſeit vielen Jahren Gaſt-
wirthſchaft ſchwunghaft betrieben iſt, an den Beſtbietenden habe ich im Auftrage des Beſitzers
Licitationstermin auf

den 13. dieſes Monats, Nachmittags 3 Uhr,
in dem Gaſthofe anberaumt, wozu Pachtluſtige eingeladen werden.

Halle, den 4. Juni 1844. Der Juſtiz- Commiſſarius Ebmeier.
(729) Verdingung. Der Neubau der Schule zu Delitz a. B., veranſchlagt auf

1835 Thlr. Sgr. Pf. ſoll dem Mindeſtfordernden verdungen werden.
Dazu habe ich am 19. d. Mts. Nachmittags 41 Uhr in dem Gaſthof zu Delitz a. B.

Termin anberaumt.
Der Anſchlag iſt in meiner Expedition hierſelbſt, Schmalegaſſe Nr. 534., einzuſehen.

Merſeburg, den 10. Juni 1844. Der Juſtitiar Butte.
(709) Gräſerei- Verpachtung.Kommenden Sonnabend den 15. Juni er. Vormittags 310 Uhr,

ſoll die Grasnutzung in der Probſtei für das Jahr 1844 öffentlich meiſtbietend unter den
im Termine ſelbſt bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet werden und wollen ſich
Pachtluſtige zur vorangegebenen Zeit

im Hospitalgarten vor Merſeburg
einfinden.

Schkeuditz den 4. Juni 1844. Der Oberförſter Kirſchner.
(727) Obſtverpachtung. Die Nutzung des diesjährigen Obſtertrags im Garten

der Kreis Arbeits Anſtalt, ſoll
Sonnabend den 15. Juni 1844 Nachmittags 3 Uhr

an Ort und Stelle meiſtbietend verpachtet werden.
Merſeburg, den 10. Juni 1844.

Die Direction der Kreis-Arbeits-Anſtalt.
(703) Kirſchen- Verpachtung. Die diesjährige Kirſchnutzung, der Gemeinde

Günthersdorf zugehörig, ſoll den 16. Juni a. c. Nachmittags 3 Uhr im Gaſthof zum
ſchwarzen Bär meiſtbietend verpachtet werden. Die Gemeinde daſelbſt.

(702) Kirſchen- Verpachtung. Sonntag den 16. Juni e. Nachmittags 1 Uhrſollen die auf der Chauſſee ſüßen und Fuern Kirſchen in der Schenke zu Zweimen an den

Meiſtbietenden unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet werden.
Die Gemeinde Zweimen mit Göhren.

(712) Kirſchen- Verpachtung. Die der Gemeinde Zöllſchen gehörigen ſauern
Kirſchen ſollen

Montags, den 17. Juni, Nachmittags 4 Uhr,
in hieſiger Schenke, unter den im Termin bekannt zu machenden Bedingungen, meiſtbietend
verpachtet werden. Ein Drittel des Pachtwerths iſt ſofort im Termin zu bezahlen.

Zöllſchen, den 8. Juni 1844. Der Ortsrichter Buſch.
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(713) Kirſchen- Verpachtung. Es ſollen die ſauern Kirſchen in Kleingöhrener

Flur auf der Leipzig Frankfurter Chauſſee
den 23. Juni, Nachmittags 2 Uhr,

unter vorher bekannt zu machenden Bedingungen meiſtbietend verpachtet werden.
T (720) Kirſchen- Verpachtung. Sonntag den 16. Juni Nachmittag 2 Uhr ſollen
die Kirſchen zu Milzau in der Schenke daſelbſt an den Meiſtbietenden verpachtet werden,
die Hälfte des Pachtgeldes iſt im Termine anzuzahlen.

(710) Obſtverpachtung. Die diesjährige Obſtnutzung an Kirſchen, Pflaumen,
Birnen und Aepfeln des Ritterguts Netzſchkau bei Lauchſtädt, ſoll daſelbſt

4 Freitag den 21. Juni früh 10 Uhröffentlich gegen ſofortige Erlegung der Hälfte des Pachtgeldes und unter den im Termin
bekannt zu machenden Bedingungen meiſtbietend verpachtet werden.

(726) Grasverpachtung. Die diesjährige Grasnutzung einer ehemals Preller
ſchen Wieſe von 5 Ackern und einer mir gehörigen von 3 Ackern, beide in Meuſchauer Flur,
ſoll Sonnabend den 15. Juni, Vormittags 10 Uhr, an Ort und Stelle gegen
ſofortige baare Zahlung, meiſtbietend verpachtet werden.

Merſeburg, den 10. Juni 1844. Heberer.
(718) Wieſenverpachtung. Die diesjährige Grasnutzung auf meiner in der

Meuſchauer Flur gelegenen Wieſe ſoll Dienstag als den 18. Juni d. J. Vormittags 9 Uhr
in der Wohnung des Herrn Ortsrichters Schlegel zu Meuſchau meiſtbietend verpachtet werden.

G. Beyer aus Teuchern.
(721) Wieſenverpachtung. Die diesjährige Grasnutzung von der in Meuſchauer

Aue belegenen Leunger Gemeindewieſe, ſoll Sonntag als den
16. Juni d. J., Nachmittags 3 Uhr,

bei dem Schenkwirth Gottlieb Theile zu Leunag, gegen gleich baare Zahlung, an den Meiſt-
bietenden verpachtet werden.

Leuna, den 10. Juni 1844. Die Gemeinde daſelbſt.
(716) Länderei- Verkauf in Lauchſtädt.

Die der Frau Kreis-Steuer-Einnehmer Kutter in Merſeburg eigenthümlich gehörigen
ehemals Pfefferſchen Ländereien und zwar:

8 Acker Feld in Lauchſtädter Flur,
4 Acker Feld in Schottereyer Flur,
J Acker Feld in Dehlitzer Flur,

welche zur Zeit an den Herrn Oekonomen Wehle in Lauchſtädt verpachtet ſind, ſollen im Auf-
trag der Frau Beſitzerin, durch mich den Unterzeichneten an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Dieſer Verkauf ſoll
Sonnabend den 29. Juni 1844, Vormittags 10 Uhr,

im Gaſthauſe zum Adler in Lauchſtädt
ſtattfinden, wozu Kaufluſtige freundlich eingeladen werden.

Die Verkaufs Bedingungen werden im Termine vorgelegt, können auch 8 Tage vor
dem Termine bei mir eingeſehen werden.

Merſeburg, den 9. Juni 1844. Der Oekonomie Jnſpector Thal,
wohnhaft Altenburg, Hältergaſſe.

(717) Verkauf. Eine neue Badewanne von Zink iſt zu verkaufen oder zu vermie
then beim Klempnermeiſter Hörichs, Burgſtraße Nr. 289.

(711) Logis-Vermiethung. Jn der Gotthardtsſtraße Nr. 101. ſtehet ein Logis
an ein Paar einzelne Leute oder auch mit Möbels an einen Herrn von jetzt ab zu vermiethen.
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Feuer-Verſicherung.(705)
Die von den Unterzeichneten vertretene Feuer Verſicherungs Geſellſchaft Colonig zu

Köln verſichert gegen feſte Prämien ſowohl Gebäude als bewegliche Gegenſtände jeder Art.
Das Grund Capital der Geſellſchaft beträgt 3,000,000 Thaler. Außerdem beſitzt ſie,

laut dem Rechnungs Abſchluß pr. 31. December p., eine baare Reſerve von Thlr. 176,000,
wovon Thlr. 88,000 für das Jahr 1844. Die Geſellſchaft erfreut ſich einer raſchen Ge
ſchäftszunahme: Das laufende VerſicherungsCapital iſt im vorigen Jahre um 35,0900,000
Thaler geſtiegen.

Julius Hankel, Carl Auguſt Hering,Agent in Schaafſtedt. Agent in Schkeuditz.
(72 Anzeige. Jn der Herling'ſchen Buchdruckerei iſt zu haben Geſänge zumKinderfeſte S Merſeburger Jugend gewidmet. Broſchirt: 8 Pfennige.

(700) Jahrmarkts- Anzeige.
Allen hohen Herrſchaften und einem hochgeehrten Publikum empfehle ich mein gut aſſor-

tirtes Lager an gebirgiſchen feinen weißen baumwollenen Schnittwaaren ſo wie auch eng-
liſchen Tüll und Spitzen und verſpreche ich jedem meiner wertheſten Abnehmer die reellſte
und billigſte Bedienung.

Meine Bude iſt auf dem Markt, dem Herrn Kaufmann Steckner gegenüber.
Aron Zſchorſch aus Zeitz.

4 9(706) I'anzunterricht.Zur gütigen Berückſichtigung die ergebene Anzeige, daß ich mit hoher obrigkeitlicher
Genehmigung in dieſem Sommerhalbjahr wieder einen Curſus gründlich bildenden
Tanzunterrichts ſowohl für Erwachſene als für Kinder eröffnen werde.

en Elementar Tanzunterricht für Kinder betreffend, erlaube ich mir zu bemerken: daß
kräftige Ausbildung des Körpers, leichter Gang, verbunden mit anſtändiger Haltung, Com
pliments, Menuet und artige Manieren die hauptſächlichſten Grundlagen deſſelben ſind.
Leichte Uebungen der Gymnaſtik ſind mit der Tanzkunſt eng verbunden, ſie werden von mir
angewendet wo es nützlich iſt.

Herr Kaufmann Förſter wird die Gefälligkeit haben die Anmeldungen anzunehmen,
und bitte ich, die geehrten Aeltern und überhaupt alle Tanzfreunde, welche mich mit- ihren
Zutrauen beehren wollen, ihre werthen Adreſſen bei Herrn Förſter bis zum 18. Juni nie-

derzulegen. t Wilhelm John,Lehrer der Tanzkunſt an der Univerſität zu Leipzig.
(719) Geſucht wird auf das Rittergut Löpitz eine Hausmagd, welche etwas kochen

kann und reinlich iſt, auch ſonſt Zeugniſſe ihres Wohlverhaltens beibringen kann.
(725) Geſucht. Es wird zum 1. Juli eine ordentliche Köchin geſucht, die zugleich etwas

Hausarbeit mit übernimmt. Näheres zu erfahren bei der Kochfrau Scharch in der Hältergaſſe.

(722) Concert. Freitag den 14. Juni e. iſt das Iſte Geſellſchafts Concert im
Riſchgarten. Anfang 64 Uhr.

Das Direetorium der Geſellſchaft vom 19. Oetober 1828.
(723) Concert Anzeige. Donnerstag den 13. Juni wird in Meuſchau Coneert

ſtattfinden. Anfang 5 Uhr Abends. J. F. Braun.(728) Einladung. Auf künftigen Sonntag, als den 16. Juni wird bei mir
Tanzvergnügen und Hahnſchlagen ſtattfinden, wozu ergebenſt einladet Hartmann in Löpitz.

zuge
förde

reit
Zerb
ſichti
Zzeſfu

aber
chen

zu v

des
genſt
aus

Ausſ
merk
ſigen
ſtänd
zur
überſ

M


	Merseburgische Blätter
	Jahr
	Monat
	Tag
	No. 24.
	[Seite 195]
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202






